
Islamistische Häftlinge werden kaum kontrolliert 
Mangels arabischer Dolmetscher kann der Telefonverkehr in Gefängnissen nicht überwacht werden 

In Spanien rekrutierte Moham
med Achraf seine Komplizen in 
Gefangnissen unter klein
kriminellen Glaubensbrüdern. 
In der Schweiz hat man 
keine Lehren daraus gezogen. 

Dominique Strebei 

Die Terrorermittlungen in Spanien ha
ben gezeigt, dass gewaltbereite Isla
misten ihre Komplizen vor allem in 
Gefangnissen unter kJeinkriminellen 
Glaubensbrüdern anwerben. So hat 
auch der mutmassliche Terrorist Mo
hainmed Achraf in spanischen Cerang
nissen zahlreiche Sympathisanten rur 
den Jihad gewinnen können. 

In Deutschland hat man die Lehren 
daraus gezogen: Deutsche Staatsschüt
zer besuchen Gefangnisse und bitten 
das Wachpersonal, islamistische Um
triebe hinter Gittern zu melden. In der 
Schweiz sieht der Staatsschutz (Dienst 
für Analyse und Prävention, DAP) hin· 
gegen keinen Handlungsbedarf. Die 
Schweiz sei keine Rekrutierungsbasis 
rur islamistische Terroristen, meint 
Daniele Bersier, Pressesprecherin des 
Bundesamtes für Polizei (BAP). Und so 
sind auch keine Massnahmen vorgese· 
hen, um radikale Muslime in Schweizer 
GeHingnissen zu erkennen und allen· 
falls zu überwachen. «Wir haben keine 
Kompetenz, den Gefangnisdirektoren 
Aufträge zu erteilen», meint Bersier. 
Diese Auskunft widerspricht aller· 
dings einer Verordnung zum Bundes· 
gesetz über die Wahrung der inneren 
Sicherheit (BWIS), welche die Aus· 
kunftspflichten weit fasst. Die Verord· 
nung verpflichtet auch Strafanstalten, 
dem Dienst rur Analyse und Präven· 
lion «auf Anfrage sämtliche Auskünfte 
zu erstattem). 

Und Zwischenfälle gibt es: In der 
Berner Strafanstalt Thorberg hat zum 

Rein muslim ische Gefängnisse sind unzulässig 
Häftlinge sind durch die Verfassung davor 
geschutzt, dass ihre Privatsphäre durch 
den Freiheitsentzug Ubermässig einge
schränkt wird. Der Schutz ist unterschied' 
lieh je nach Art der Haft. So ist gemäss 
Bundesgericht eine generelle Überwa' 
chung von Telefongespr3chen und Briefen 
bei Ausschatfungshaftlingen verfassungs
widrig. «Auch bei normalem Strafvollzug 
muss fOr eine Überwachung ein konkreter 
Verdacht bestehen,. sagt Markus Schefer. 
Professor fOr offentliches Recht an der 
Universität Basel. «Einzig bei Untersu-

chungshaft ist die ge(1erelle Überwachung 
zulässig.» Auch eine VideoUberwachung 
in den Aufenthaltsräumen oder gar in den 
Zellen darf nicht generell angeordnet wer
den. Sie ist dann zul3ssig. wenn sie not
wendig ist. um die Sicherheit zu gewahr
leisten. «Keinesfalls zulassig ware es. alle 
Muslime in einen ~angnistrakt zu ver· 
legen oder gar ein Gefangnis nur fOr Mus· 
lime einzurichten" sagt Schefer. «Das 
wUrde gegen das Diskriminierungsverbot 
und die Verpflichtul"€ des Staates zu reli
giOser Neutralitat v stossen .• (DOS.) 

Beispiel ein Häftling beim Attentat auf 
das World Trade Center «Hurra» ge· 
schrien. Ein anderer erhielt eine CD 
zugeschickt, auf deren Hülle die bren· 
nenden Zwillingstürme und israelische 
Flaggen in Flammen abgebildet waren. 

Die beiden Vorfälle wurden dem 
Dienst rur Analyse und Prävention 
nicht gemeldet, obwohl die Kantone 
gemäss BWIS verpflichtet sind, unauf
gefordert Meldung zu erstatten, wenn 
sie von möglichen gewalttätigen Extre
misten erfahren. Hans Zoss, Direktor 
der Strafanstalt Thorberg, versichert. 
man habe ein spezielles Auge auf In
sassen, die wegen radikaler Glaubens-

ansichten auffallen. Und: «leh schlies
se es nicht aus, dass auch in Schweizer 
Gefangnissen radikale Muslime klein
krimineUe Glaubensbrüder rekrutie
ren.» 

Für Ulrich Luginbühl, Präsident der 
Schweizerischen Anstaltsleiterkonfe
renz, sind dies nur Einzelfälle. Im Un
terschied zu Ländern wie Deutschland, 
Spanien oder Frankreich, wo 2000 bis 
3000 Inhaftierte im gleichen Gefängnis 
sitzen, seien in der Schweiz die An
staltspopulationen mit maximal 450 ln~ 
sassen eher klein und somit kontrol
lierbar. Diese Ansicht teilt Klaus Bütti
kofer. der stellvertretende Direktor der 
Zürcher Strafanstalt Pöschwies. Musli
mische Häftlinge seien in Pöschwies 
sehr gut kontrolliert, da drei Imame 
dauernd mit ihnen in Kontakt stünden. 
Sie würden allfällige Missionierungen 
durch radikale Muslime oder gar Re
krutierungsbemUhungen sofort mei
den. ist Büttikofer überzeugt. Und dass 
die Imame selbst missionieren oder gar 
fu r den Jihad rekrutieren könnten? 
«Ausgeschlossen», meint er. «Die Ima
me wurden von uns und der Justizdi
rektion auf Herz und Nieren geprüft. 
Sie haben unser vollstes Vertrauen.) 

Das Vertrauen in die Häftlinge arabi
scher Muttersprache geht so weit. dass 
sie in Schweizer Gefängnissen sogar 
telefonieren können, ohne Angst haben 
zu müssen, überwacht zu werden. 
«Uns fehlen die Dolmetscher». sagt 
Thorberg-Direktor Hans Zoss. «Was 
nützen uns stundenweise Bändchen 
mit arabischen Konversationen, wenn 
wir sie nicht verstehen?» 

Hans Zoss sieht auch nach dem Fall 
von Mohammed Achraf keinen Grund, 
Telefonate aus dem Gefängnis strenger 
zu kontrollieren: «Man hat den TerJor 
nicht im Griff, wenn man das Telefo
nieren im Gefängnis einschränkb, sagt 
er. «Da braucht es andere Massnahmen 
wie zum Beispiel den Zugang zum 
Schengener Informationssystem.» 


